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Berufsbildungsmodernisierungsgesetz 
 

Neue Regelungen für Ausbildungsverhältnisse ab dem 01.01.2020 
 
 

Mit der Modernisierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
gibt es in der Ausbildung seit dem 1. Januar 2020 einige Neu-
erungen:  

Die Mindestvergütung für Auszubildende, eine einheitliche 
Regelung zur Freistellung für den Berufsschulunterricht und 
Erleichterungen im Prüfungsbereich.  

Mindestvergütung für Auszubildende  
 
Die Empfehlungen für Ausbildungsvergütungen in NRW lie-
gen oberhalb der Mindestvergütung.  
 
Die Empfehlungen in NRW lauten:   
 
1. Ausbildungsjahr: 650,00 €   
2. Ausbildungsjahr: 700,00 €  
3. Ausbildungsjahr: 800,00 €  
 
Berufsschule – Freistellung und Anrechnung 
 
Volljährige und minderjährige Auszubildende werden mit In-
krafttreten des BBiMoG von Gesetzes wegen im Hinblick auf 
die Freistellung von der betrieblichen Ausbildung und die An-
rechnung der Freistellung auf die betriebliche Ausbildungs-
zeit gleich behandelt. 

Bitte beachten Sie folgende Regelungen: 

 Auszubildende sind für die Teilnahme am Berufs-
schulunterricht freizustellen. 
 

 Auszubildende dürfen vor einem vor 9 Uhr begin-
nenden Berufsschulunterricht nicht beschäftigt 
werden, §15 I BBiG. 
 

 Auszubildende sind an einem Berufsschultag mit 
mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 
45 Minuten (3,75 Stunden), einmal in der Woche 
von der Berufsausbildung im Betrieb freizustellen.  
 

Wie ist dieser Berufsschultag auf die Ausbildungszeit 
im Betrieb anzurechnen?  

 

 Der Berufsschultag muss mit der durchschnittlichen 
täglichen Ausbildungszeit auf die wöchentliche  
 
 

 
Ausbildungszeit angerechnet werden. Beispiels-
weise sind bei einer wöchentlichen Ausbildungszeit 
von 40 Stunden bei fünf Arbeitstagen pro Woche 
für die Freistellung an dem Berufsschultag die 
durchschnittliche tägliche Ausbildungszeit von 8 
Stunden anzurechnen. Werden 40 Stunden auf 
eine 6-Tage Woche verteilt, beträgt die durch-
schnittliche tägliche Ausbildungszeit 6 Stunden 
und 42 Minuten.  
 

 Ein zweiter Berufsschultag in der Woche wird – wie 
bisher – nur mit der tatsächlichen Unterrichtszeit 
einschließlich der Pausen auf die Arbeitszeit ange-
rechnet. Eine Beschäftigung nach diesem Unter-
richtstag ist möglich. Die Wegezeiten zwischen Be-
rufsschule und Ausbildungsbetrieb müssen nicht 
mehr angerechnet werden. 
 

 Wird Berufsschulunterricht im Rahmen von Block-
unterricht unterrichtet (in NRW nur im Carl-Se-
vering-Berufskolleg in Bielefeld) sind Auszubil-
dende in Berufsschulwochen mit einem planmäßi-
gen Blockunterricht von mindestens 25 Stunden 
von der Berufsausbildung im Betrieb freizustellen. 
Eine Anrechnung auf die Ausbildungszeit erfolgt in 
Höhe der durchschnittlichen wöchentlichen Ausbil-
dungszeit. Zulässig sind zusätzliche betriebliche 
Ausbildungsveranstaltungen bis zu zwei Stunden 
wöchentlich. 

 
Arbeitszeiten von minderjährigen und erwachsenen 
Auszubildenden 
 
Die Arbeitszeit des Auszubildenden ist grundsätzlich im Aus-
bildungsvertrag festzulegen. Der Arbeitgeber ist aufgrund 
des Arbeitszeitgesetzes verantwortlich für die Einhaltung der 
vorgeschriebenen Arbeitszeiten. Die werktägliche Arbeitszeit 
darf acht Stunden grundsätzlich nicht überschreiten. Sie 
kann unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu zehn 
Stunden verlängert werden.  
 
Die Vorgaben sind: 

 Werktägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden 
als täglicher "Spitzenwert" und 
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 maximal zulässiges Arbeitszeitvolumen (durch-
schnittlich acht Stunden pro Werktag innerhalb ei-
nes Ausgleichszeitraums von sechs Kalendermona-
ten oder 24 Wochen. Der Arbeitgeber hat insoweit 
ein Ermessen, welchen Zeitraum er zugrunde legt. 

Für minderjährige Auszubildende (Jugendliche) sind es 
nur 40 Wochenstunden. Die tägliche Höchstarbeitsdauer be-
trägt acht Stunden. Ausnahmsweise dürfen Jugendliche bis 
zu einer halben Stunde länger an einem Werktag beschäftigt 
werden, wenn an einem anderen Werktag die Arbeitszeit auf 
weniger als acht Stunden verkürzt wurde.  

 
Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit  
in der Ausbildung? 
 
Jugendliche Auszubildende sollen in der Regel nicht am Wo-
chenende und auch nicht an Feiertagen arbeiten. §16 Abs.1 
JArbSchG verbietet jede Art der Beschäftigung an Samsta-
gen, lässt aber für den Bereich u.a. bei Betrieben mit offenen 
Verkaufsstellen (Einzelhandel) Ausnahmen zu. Allerdings 
müssen mindestens zwei Samstage im Monat beschäfti-
gungsfrei sein.  

Die §§17 und 18 JArbSchG verbieten die Sonntagsarbeit - 
und Feiertagsarbeit für Jugendliche.  

Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche be-
schäftigt werden. Die beiden wöchentlichen Ruhetage sollen 
nach Möglichkeit aufeinander folgen.  

Ruhepausen in der Ausbildung 
 
Auszubildende müssen zwingend Ruhepausen einhalten. 
Nach §11 JArbSchG gilt: 
 
Die Ruhepausen müssen mindestens betragen  
 

 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als vier-
einhalb bis zu sechs Stunden, 

 

 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs 
Stunden. 

 
Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von min-
destens 15 Minuten. 

Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage ge-
währt werden, frühestens eine Stunde nach Beginn und spä-
testens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Länger als vier-
einhalb Stunden hintereinander dürfen Jugendliche nicht 
ohne Ruhepause beschäftigt werden. 

 
 
 
 
 
 

Für erwachsene Auszubildende ergeben sich die Rege-
lungen aus § 4 Arbeitszeitgesetz. 
 
Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von 
mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 
sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeits-
zeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. 
Die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von 
jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als 
sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht 
ohne Ruhepause beschäftigt werden. 
 
 
Gesellenprüfungen - Freistellung 

Auszubildende sind für die Teilnahme an Prüfungen und 
Ausbildungsmaßnahmen, die auf Grund öffentlich-rechtli-
cher oder vertraglicher Bestimmungen außerhalb der Ausbil-
dungsstätte durchzuführen sind, freizustellen. 

 Auf die betriebliche Ausbildungszeit wird die Zeit der 
Teilnahme an Prüfungen einschließlich der Pausen 
angerechnet. 
 

 Auszubildende sind an dem Arbeitstag, der der 
schriftlichen Abschlussprüfung (Teil 1 und Teil 2) un-
mittelbar vorangeht, freizustellen. 

 
Ausbildungsmittel  
 
Betriebe müssen ihren Auszubildenden die erforderlichen 
Ausbildungsmittel kostenlos zur Verfügung stellen. Das neue 
Gesetz stellt jetzt auch klar, dass dies auch für Fachliteratur 
gilt, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen erforderlich ist.  


